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Beratungsdokumentation 

automatisches Scrollen wird verhindert 
 

Vorgangsübersicht 

 Es werden max. 50 Dokumente angezeigt, weitere können geladen werden  

 Hinweis „letzter Bearbeiter“ für große Agenturen und Führungskräfte 
 

Selektionen 

neue Möglichkeiten der Selektion (z.B. frei verfügbares Einkommen, frei 

verfügbares Kapital, Gesamteinkommen)   bestehende Selektionen wurden 

angepasst 
 

Datenübernahme 

SEPA-Daten werden in das VVC übernommen und auch an den UWE-Antrag 

weitergeleitet 
 

Technisches 

 Neue Schulungs- und Testumgebung für Alle (zum Üben, Schulen, ...) 

 Zusammenlegung von Kunde und Interessent 

 Time-Out-Verlängerung auf 60 Minuten 

Neuerungen im VVC 



Löschfristen 

180 Tage nach der letzten Bearbeitung werden inSign-Daten gelöscht.  

In der Dokumentenübersicht erscheint als Status „abgelaufen“. 
 

Dokument hochladen und Foto erstellen 

Zum Antrag können in inSign Dokumente vom Vermittler-PC hochgeladen und  

Fotos über die Handy- bzw. Tablet-Kamera direkt aufgenommen werden. 
 

Spartenerweiterung der elektronischen Unterschrift 

Künftig auch für Leben, Hausrat und Glas möglich. 

Weiterhin nicht: Rürup, bAV und Versicherungen auf eine andere Person 
 

Nach den Unterschriften neue Hinweise 

Speichern & Schließen =  gelbes Feld: noch nicht in HV übertragen 

Vorgang abschließen =  grünes Feld: an HV übertragen 

Neuerungen im elektronischen Antrag 



Speichern & Schließen 

Vorgang abschließen 

Neuerungen im elektronischen Antrag 



Zusammenlegung Interessent / Kunde 

Details 



= Kunde 

= Interessent  

Details 



Details 



Details 

Ist ein Datenfeld doppelt belegt (bei Interessent UND Kunde), werden die 
Interessentendaten NICHT übernommen. 



SEPA-Daten 

Details 



Details 

Bei mehreren Konten bitte 
relevantes Konto auswählen 

(wird dann in UWE 
übernommen)! 



Bei Versicherungs-Anlage-Produkten (VAP) ist der Weg über den VAP-Assistenten 

künftig obligatorisch. Keine Rente mehr ohne VVC! 

Hierzu später mehr! 

Was sind VAPs? 
 

-  topinvest RENTE 

- topinvest RENTEgarant 

- AktivRENTE 

    somit auch in 

        Tabaluga 

 

Das Wichtigste zum Schluss 
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 Reiser 

Der Antragsprozess für ein VAP 



Erfassung der 

persönlichen Situation  

wie bisher 

Der Antragsprozess für ein VAP 



Je detaillierter 

die Eingaben 

desto 

besser… 

 

Nach all 

diesen (auch 

neuen) 

Feldern kann 

selektiert 

werden 

 

Übernahme in 

VAP-Assistent 

Erfassen der 

persönlichen 

Situation    

(wie bisher) 

Der Antragsprozess für ein VAP 



Je detaillierter 

die Eingaben 

desto 

besser… 

 

Nach all 

diesen (auch 

neuen) 

Feldern kann 

selektiert 

werden 

 

Übernahme in 

VAP-Assistent 

Erfassen der 

persönlichen 

Situation (wie 

bisher) 

Der Antragsprozess für ein VAP 



Ziele und Wünsche z.B. für Familien 

Erfassen der 

Lebensfragen 

(wie bisher) 

 

Aber: 

 

Jetzt nach  

§ 7 VVG 

verpflichtend! 

Der Antragsprozess für ein VAP 



Der Antragsprozess für ein VAP 

Erfassen der 

Lebensfragen 

(wie bisher) 

 

Aber: 

 

Jetzt nach  

§ 7 VVG 

verpflichtend! 
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Bei Versicherungs-Anlage-Produkten (VAP) ist der Weg über den VAP-Assistent 

künftig obligatorisch. Keine Rente mehr ohne VVC! 

Was sind VAPs? 
 

-  topinvest RENTE 

 

- topinvest RENTEgarant 

 

- AktivRENTE 

 

- Tabaluga 

 

Was sind VAPs? 



Der VAP-Assistent 

 - Einkommen 

 - Vermögen 

 - Kenntnisse und Erfahrungen 

 - Anlage-Ziele 

 - Risikobereitschaft 

Darum geht`s 

Inhalte des Assistenten 



Versicherungsanlageprodukte (VAP) 
topinvest RENTE | topinvest RENTEgarant | AktivRENTE 
 

(2) Der Versicherer hat stets zu prüfen, ob das Versicherungsprodukt für den Versicherungsnehmer angemessen ist. Zur 

Beurteilung der Zweckmäßigkeit muss der Versicherer von dem Versicherungsnehmer Informationen über seine Kenntnisse und 

Erfahrung im Anlagebereich in Bezug auf den speziellen Produkttyp oder den speziellen Typ der Dienstleistung erfragen. Wird 

ein Paket entsprechend § 7a angeboten, hat der Versicherer zu berücksichtigen, ob das Paket angemessen ist. 

Angemessen 

Geeignet 

§ 7c Beurteilung von Versicherungsanlageprodukten; Berichtspflicht 

 

(1) Bei einer Beratung zu einem Versicherungsanlageprodukt hat der Versicherer zu erfragen: 

 

1. Kenntnisse und Erfahrungen des Versicherungsnehmers im Anlagebereich in Bezug auf den speziellen Produkttyp  

oder den speziellen Typ der Dienstleistung, 

2. die finanziellen Verhältnisse des Versicherungsnehmers, einschließlich der Fähigkeit des Versicherungsnehmers,  

Verluste zu tragen, und 

3. die Anlageziele, einschließlich der Risikotoleranz des Versicherungsnehmers. 

 

Der Versicherer darf dem Versicherungsnehmer nur Versicherungsanlageprodukte empfehlen, die für diesen geeignet sind 

und insbesondere dessen Risikotoleranz und dessen Fähigkeit, Verluste zu ertragen, entsprechen. Ein Paket von Dienstleistungen 

oder Produkten, die gemäß § 7a gebündelt sind, darf der Versicherer bei einer Anlageberatung nur empfehlen, wenn das gesamte 

Paket für den Kunden geeignet ist. 

 

Ist der Versicherer der Auffassung, dass das Produkt für den Versicherungsnehmer unangemessen ist, warnt er den 

Versicherungsnehmer. Macht der Versicherungsnehmer die in Absatz 1 Satz 1 genannten Angaben nicht oder macht 

er unzureichende Angaben zu seinen Kenntnissen und seiner Erfahrung, warnt ihn der Versicherer, dass er wegen 

unzureichender Angaben nicht beurteilen kann, ob das in Betracht gezogene Produkt für ihn angemessen ist. Diese 

Warnungen können in einem standardisierten Format erfolgen. 

Warnhinweis 

Das Ergebnis…. 



Erstellen:  

- Angebot 

- Antrag 

Der Antragsprozess für ein VAP 



UWE-LV für alle 

Tarife 
 

 VAP-Produkte: nur 

Angebot 

 Nicht-VAP-Produkte: 

Angebot und Antrag 

UWE-LV für VAP-

Produkte 
 

 Antrag für VAP-

Produkte 

 

Der Antragsprozess für ein VAP 



1. Einkommen 

2. Vermögen 

Automatische 

Datenübernahme aus 

„persönlicher 

Situation“! 

Der Antragsprozess für ein VAP 



Benennung „frei verfügbares Einkommen“ ist ausreichend! 

Der Antragsprozess für ein VAP 

Dieses Feld hat keine Auswirkung auf das Angebot, aber sehr wohl für die 
Beratungsdokumentation! 



Benennung „frei verfügbares Kapital“ ist ausreichend! 

1.000,00 

Der Antragsprozess für ein VAP 

Dieses Feld hat keine Auswirkung auf das Angebot, aber sehr wohl für die 
Beratungsdokumentation! 



unkomplizierte Navigation 

Der Antragsprozess für ein VAP 



Der Antragsprozess für ein VAP 

= MUSS 



Wann ist eine topinvest-RENTE geeignet? 

Kunde gibt  
 
1) ein „frei verfügbares Einkommen mtl.“  

 
2) bei Kenntnisse / Erfahrungen    

„Fonds“ oder „Aktien“ oder „VAP“  
 

3) bei Anlagehorizont mind. 5 Jahre 
 

4) bei Risikobereitschaft  
„Ausgewogen“ oder „Ertragsorientiert“ oder „Offensiv“ 
 

an.  
 
 

 
 
 
 
 

Geeignet 



Wann ist eine Aktiv-RENTE geeignet? 

Kunde gibt  
 
1) ein „frei verfügbares Einkommen mtl.“  

 
2) bei Kenntnisse / Erfahrungen mind. 1 Nein oder 1 Ja  

 
3) bei Anlagehorizont mind. 5 Jahre  

 
4) bei Risikobereitschaft  

„Substanzorientiert“ oder „Ausgewogen“ 
 
an. 

 
 

 
 
 
 
 

Geeignet 



Wie erfrage ich diese  
Werte jetzt am besten? 



Situation: Sie kommen im Gespräch auf die Altersvorsorge.   

Sie ermitteln seine beiden Ziele im Alter:  
2.000 € Rente und 100.000 € Kapital in der Spontankasse.  

„Gut Frau Meier, Sie wollen also etwas für‘s Alter ansparen.  
Damit Sie eine Altersvorsorge machen dürfen, sagt unser 
Gesetzgeber und der Verbraucherschutz, müssen Sie bestätigen, 
dass Sie sich einen Sparvertrag leisten können und dass er gut zu 
Ihnen passt.“  

„Eigentlich nichts Verwerfliches, aber halt auch ein bisschen 
Bürokratie. Deutschland eben. Wollen wir starten?“   

Frau Meier: „Was heißt das?“ 

„Nun, wir haben 2 Möglichkeiten: wir machen alles bis ins letzte 
Detail oder wir beschränken uns auf die Mindest-Angaben. Wie 
hätten Sie es gern?“   



1) Bei einem Neukunden:  
- Interessent in VVC anlegen 
- direkt in „Persönliche Situation und Wünsche“ gehen  
- Verträge erfassen an dieser Stelle noch nicht erforderlich 
Dann in UWE online. 

Wichtig:   UWE online mit Assistent für die Rentenprodukte (VAPs) öffnen 

2) Bei einem Bestands-VVC-Kunden:  
ins VVC gehen, Kunde aufrufen und rüber in UWE online.  



„Im ersten Teil müssen wir somit sicherstellen,  
dass Ihre freien Mittel auch ausreichen, um für‘s Alter 
zu sparen. 
Wieviel verdienen Sie und was ist jeden Monat übrig?“ 

Zwischendurch: „Sehen Sie das geht ganz flott.“  

„Hier unten bei Vermögen Frau Meier: was ist bei Ihnen bereits 
vorhanden? Zum Beispiel Tagesgeld? … (Ziel ist bestehende Anlagen 
und Erfahrungen zu erfragen) 

DER ASSISTENT FÜR RENTENPRODUKTE (VAP-Assistent) 



„Im zweiten Teil geht es darum, Ihre Kenntnisse zum Sparen abzuklären…
  

Falls immer noch kein „JA“ des Kunden, dann kurz erklären…. 
 
„Sie sind doch in der GRV…müssen Sie da regelmäßig einzahlen?  
Bekommen Sie da eine Rente?   …. und so ist das auch bei uns… 

„Gibt es für Sie eine Altersvorsorge über den Betrieb…? 
Wo legen Sie Ihre vermögenswirksamen Leistungen an? 
….“ 

… i.d.R. problemlos zu erhalten 
 
Was wenn nicht?! 
(5x NEIN verhindern!) 
 
Wir brauchen JA für topinvest! 



„Und zuletzt ist die Frage der Risikobereitschaft festzuhalten.“ 

Frau Meier: „Das ist aber schwierig“. 

„Es gibt hier vier Auswahlmöglichkeiten.“   

„OK, dann helfe ich Ihnen ein bisschen. Sie wollen einerseits 
Sicherheit und andererseits aber nichts verlieren. Richtig?“ 

„Sehen Sie: wenn jemand 30 Jahre jeden Monat 100 € anspart, dann 
bedeutet Variante 1, dass man mit Zinsen vielleicht 6.000 € 
hinzugewinnt (1% Zins). Das ist wie unterm Kissen.“ 

„Ich stell mal eine Frage: soll Ihr Geld diese lange Zeit komplett 
verschlafen oder darf es auch für Sie arbeiten?“  



„Vielleicht ist für Sie ja ein ausgewogenes Verhältnis aus Sicherheit 
und Ertrag genau das richtige Frau Meier? So dass Sie auch beruhigt 
schlafen können bis zur Rente. Und danach sowieso …“ 
 
 
 
 
 
So oder so ähnlich könnte es laufen… 

„Bei „ausgewogen“ und etwa 3% Zins sind das schon 20.000 €;  
bei „ertragsorientiert“ 60.000 € (6%) und  
bei „offensiv“ kann das mit 8% sogar 100.000 € Zugewinn bedeuten.“ 



Der Antragsprozess für ein VAP 



Der Antragsprozess für ein VAP 



Bei fehlenden Angaben 

erfolgt ein 

entsprechender 

Hinweis! 

Der Antragsprozess für ein VAP 



jetzt geht es zu UWE 

 

mit einer neuen 

Zwischenseite 

Der Antragsprozess für ein VAP 



Geeignet, 

Angemessen, 

Warnhinweis 

Angaben des 

Kunden 

Neue Zwischenseite 



Eine regelmäßige Beurteilung der Eignung § 7b Abs. 1 VVG ist 
nicht vorgesehen. Wir stehen Ihnen auf Wunsch für eine 
erneute Überprüfung der Eignung jederzeit zur Verfügung. BERATUNG 

Angemessenheitsbeurteilung 

Warnhinweis 

Geeignetheitserklärung 

DAS 

ERGEBNIS 

Der Antragsprozess für ein VAP 









Empfehlung 

angemessen 

Warnung 

Empfehlung – Angemessenheit – Warnung  ergibt sich aus der Beantwortung der Fragen im VAP-Assistenten  

Der Antragsprozess für ein VAP 



Empfehlung 

angemessen 

Warnung 

Andere Antworten = andere Produktbewertung 

Der Antragsprozess für ein VAP 



Es ist und bleibt Alles 
verkaufbar! 
 
Wir müssen es nur richtig 
dokumentieren… 



 

Klicken Sie das gewünschte 

Produkt an – es öffnet sich 

wie gewohnt UWE 

Der Antragsprozess für ein VAP 



Die persönlichen Daten werden (wie gewohnt) aus dem VVC übernommen 

Der Antragsprozess für ein VAP 



WICHTIG: 
Es findet bewusst keine 

Plausibilitätsprüfung zu den 

Eingaben im VAP-Assistenten 

statt (z.B. bei Beitrag, Fonds-

konzept, Fondsstrategie, …). 

 

Im VAP-Assistenten wird die 

ProduktEIGNUNG und NICHT 

die ProduktAUSGESTALTUNG 

geprüft! 

 

Abweichungen müssen daher 

in der Beratungs-

dokumentation begründet 

werden. 

Der Antragsprozess für ein VAP 



Der Antragsprozess für ein VAP 



Personen- und Bankdaten 

und werden aus dem VVC 

übernommen. 

 

Die Nationalität sowie die 

berufliche Tätigkeit muss 

noch eingetragen werden. 

NEU: 

Bereits in UWE werden die 

Bezugsrechte eingegeben. 

Der Antragsprozess für ein VAP 



Der Antragsprozess für ein VAP 

1) 

 

e-Antrag 

 



Der Antragsprozess für ein VAP 

 

Ausdruck (absolute 

Ausnahme) 

 

2) 

Antragsdownload mit Firefox 

Antragsdownload mit Chrome 

Antragsdownload mit Internet-Explorer 



Neue Produktinformationen  



Neue Produktinformationen  



Neue Produktinformationen  



Neue Produktinformationen  



Neue Produktinformationen  



Neue Produktinformationen  



Neue Produktinformationen  



Neue Produktinformationen im Jahr 2018 

LV KV AV 

VAP Rürup Sonstige LV 

Aktuelles PIB 
(mit Anpassungen) 
         

zusätzlich  

ab 1.10.18 

zusätzlich  

ab 23.2.18 

zusätzlich 

ab 23.2.18 

IPID 
(Insurance Product 

Information Document) 
 

      - - 

zusätzlich  

seit 1.1.18 

Priip-BIB 
(Basisinformationsblatt) 

 

  - - - - 

seit 1.1.17 

- 
PIA-PIB 
( + Besondere  

Verbraucherinformationen) 

 

  - - - 

- 

Werden automatisch erstellt  



Neue Kundeninformationen - IPID 

Informationspflichten Nicht-Lebensversicherung 

Standardisiertes Informationsblatt für  

► Schadenversicherung 

► Unfallversicherung 

► Krankenversicherung  

 

Angaben über  

- Art der Versicherung 
-  Zusammenfassung der Deckung 
- Prämienzahlungsweise und –dauer 
- Ausschlüsse 
- Verpflichtungen 
- Laufzeit, 
- Vertragsbeendigung 



Neue Kundeninformationen - IPID 

Übermittlung auf Papier oder einem 
anderen dauerhaften Datenträger vor 

Vertragsabschluss - in F A R B E !!! 



Neue Produktinformationen  

Wir müssen veröffentlichen, 
aber auch die Konkurrenz! 
 
Vergleich 1:1 (Kosten!) 
unproblematisch möglich. 

https://www.universa.de/produkte/rentenversicherung/musterproduktinformationsblaetter.htm 



1. Neuerungen im VVC 

2. Änderungen im Beratungsprozess 
a) Datenerfassung im VVC – Ziele und Wünsche 

b) Der VAP-Assistent 

c) Beratungsdokumentation 

d) e-Unterschrift 

3. Weiterbildung ab 2018 

Hier sind SIE 

gefordert 



Beratungsdokumentation für ein VAP 



Haken wird automatisch gesetzt, wenn 
ein Versicherungsanlageprodukt bei 
„Beratungsinhalten“ angeklickt wird 

Beratungsdokumentation für ein VAP 

 

 = wird automatisch befüllt  

 

 



Erklärung VAP erforderlich 

Beratungsdokumentation für ein VAP 

 

 = wird automatisch befüllt  

 

 



Erklärung VAP erforderlich 

Beratungsdokumentation für ein VAP 

 

 = wird automatisch befüllt  

 

 



 

 = wird automatisch befüllt  

 

 

 VAP-Prüfung  = geeignet, dann ist 
lediglich der Verweis auf das VAP nötig 

 VAP-Prüfung  = angemessen oder 
Kundenwunsch mit Warnhinweis, 
dann ausführliche Begründung des 
Vermittlers erforderlich 

Beratungsdokumentation für ein VAP 



Ergebnis der VAP-Prüfung = geeignet  
Textbeispiel für die Begründung der Empfehlung: 

„Siehe Erklärung zum VAP“ 

Beratungsdokumentation für ein VAP 

Text wird im Ausdruck übrigens 
nicht mehr abgeschnitten  

1 

Ergebnis der VAP-Prüfung = angemessen / Kundenwunsch  
Textbeispiel für die Entscheidung des Kunden/Interessenten 

„Der Kunde hat sich nach sorgfältiger Abwägung der Chancen und Risiken für den 
Abschluss einer (klassischen oder fondsbasierten) Rentenversicherung entschieden.“ 

2 



Beratungsdokumentation für ein VAP 

Hinweis:  Das verfügbare monatliche Einkommen oder das freie Kapital sollte dem 
Monatsbeitrag der Rentenversicherung entsprechen oder darüber liegen. Sonst ist eine 
weitere Begründung erforderlich z.B. … 

„Der Monatsbeitrag des Produktes übersteigt das freie Einkommen des 
Kunden, die Differenz wird der Kunde durch Konsumverzicht ausgleichen.“ 

4 

Textbeispiel für – Kunde möchte keine Angaben machen: 

„Eine Prüfung der Eignung lt. VAP konnte wegen verweigerter Kundenangaben 
nicht erfolgen. Der Kunde hat sich aber dennoch nach sorgfältiger Abwägung 
der Chancen und Risiken für den Abschluss einer (klassischen oder 
fondsbasierten) Rentenversicherung entschieden.“ 

3 

Textbeispiel für – Kunde hat zu wenig Liquidität 



Die häufigsten vier Szenarien in der Beratungsdoku 

Beratungsdokumentation für ein VAP 

Szenario  VAP-Ergebnis Textvorschlag für die Dokumentation 

1 Geeignet (aufgrund 
Kundenangaben) 

Im Feld: Begründung für Empfehlung 
Textvorschlag: „siehe Erklärung zum VAP“   

2 Angemessen / 
Warnhinweis 
(aufgrund 
Kundenangaben) 

 Im Feld: Entscheidung des Kunden 
Textvorschlag: „Der Kunde hat sich nach sorgfältiger 
Abwägung der Chancen und Risiken für den Abschluss 
einer (klassischen oder fondsbasierten) 
Rentenversicherung entschieden“ 

3  Warnhinweis 
(Verweigerte Angaben) 

 Im Feld: Entscheidung des Kunden 
Textvorschlag:  „Eine Prüfung der Eignung lt. VAP konnte 
wegen verweigerter Kundenangaben nicht erfolgen. Der 
Kunde hat sich aber dennoch nach sorgfältiger Abwägung 
der Chancen und Risiken für den Abschluss einer 
(klassischen oder fondsbasierten) Rentenversicherung 
entschieden.“ 

4 Hinweis auf fehlende 
Liquidität im UWE 

Im Feld: Entscheidung des Kunden 
Textvorschlag: „Der Monatsbeitrag des Produktes 
übersteigt die Liquidität des Kunden, die Differenz wird 
der Kunde durch Konsumverzicht ausgleichen.“ 



Anmerkung: 
 
Die VAP-Erklärung wird grundsätzlich Teil der Beratungsdokumentation. 
 

1. Diese wird entweder zusammen mit dem e-Antrag elektronisch direkt an die 
HV übermittelt oder bei ausgedruckten Anträgen zusammen mit der DOKU bei 
der FD eingereicht.  
 

2. Dort wird jeweils geprüft und  eine Doku-Nummer vergeben, die auf dem 
Antrag, Doku-Bogen und dem VAP Erklärung eingetragen wird.  
 

3. Die Doku + VAP werden weiterhin an die Abt. ZS-Beratungsbögen zum scannen 
geschickt. Die Anträge mit der Doku-Nummer gehen direkt zur Fachabteilung. 

Beratungsdokumentation für ein VAP 
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d) e-Unterschrift 
 

 - Erklärung VAP  

 - neue Sparten  

 - Fotoupload 

 - Dokumente 



Künftig noch ein 
Dokument mehr… 

Wenn alles 

passt, 

geht`s hier 

mit dem 

E-Antrag 

weiter 

E-Antragsprozess für VAP 



E-Antragsprozess für VAP (Laptop + Smartphone) 



Aushändigen 

der 

Dokumente 

wie bisher nun 

auch für LV-

Produkte 

E-Antragsprozess für VAP (Laptop + Smartphone) 



Elektronische Unterschrift: 
 

Neu: VAP-Produkte, Hausrat und Glas 

 

Nicht möglich bei bAV und Rürup 

E-Antragsprozess für VAP (Laptop + Smartphone) 



88 

Ausweisdokument hinzufügen: 

 
1. Starten der inSign APP auf dem Handy 
2. Button „Dokument fotografieren“ 

anklicken 
3. Foto mit dem Handy aufnehmen 
4. Das Foto wird in inSign angezeigt  

( Hinweis: Das Foto wird nicht lokal 
auf dem Handy gespeichert = kein 
Datenschutzproblem) 

E-Antragsprozess für VAP (Laptop + Smartphone) 



E-Antragsprozess für VAP (Laptop + Smartphone) 

Nun bitte Vorder- und Rückseite des Personalausweises 
fotografieren! 



NEUer Hinweis im VVC-Kundenordner: „hinzugefügtes Dokument: 1“ 

Das Dokument kann im VVC jedoch nicht geöffnet werden! 

E-Antragsprozess für VAP (Laptop + Smartphone) 



E-Antragsprozess für VAP (Tablet) 



E-Antragsprozess für VAP (Tablet – im Beispiel ein iPad) 



E-Antragsprozess für VAP (iPad) 



Hinweis: Bei „Speichern und schließen“ 

erfolgt noch keine Übertragung in die HV! 

 

Erst bei „Vorgang abschließen“… 

E-Antragsprozess für VAP (alle) 



NEU: 

 

Hinweis Übertragung 

 

Max. 7 Vorgänge im 

Warenkorb 

 

Falls > 7 Vorgänge: klick auf 

„Auge“ lädt weitere 

Dokumente 

 

E-Antragsprozess für VAP 



Ausstattung Apple 
iPad Pro 

10,5 

Apple 
iPad Pro 

12,9 

Huawei 
Media Pad 

M2 10.0 

Huawei 
Media Pad 

M3 Lite 

Samsung 
Galaxy S3 

Asus 
ZenPad 3S 

LTE  Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Stift* Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Externe Tastatur* Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Speicher 32-256 GB 64-512 GB 16-128 GB 32-128 GB 32-256 GB 32-128 GB 

Schutzhülle* Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Betriebs-System iOS iOS Android  Android Android Android 

Preis 01.2018** Ab 750 € Ab 1.059 € Ab 205 € Ab 265 € Ab 549 € Ab 523 € 

iPad und Co. – Welches passt zu mir? 

*  Optional kaufbar 

** Quelle: www.amazon.de 



1. Neuerungen im VVC 

2. Änderungen im Beratungsprozess 
a) Datenerfassung im VVC – Ziele und Wünsche 

b) Der VAP-Assistent 

c) Beratungsdokumentation 

d) e-Unterschrift 

3. Weiterbildung ab 2018 



VVC und VAP benötigen Sie, 

um Vorsorgeverträge 

weiterhin verkaufen zu 

können. 

 

Weiterbildung benötigen Sie, 

um weiterhin als 

Versicherungsverkäufer tätig 

sein zu dürfen. 

IDD und Weiterbildungspflicht 



IDD und Weiterbildungspflicht 

 Personenkreis 

 Weiterbildungspflicht 

 IDD und gut-beraten 

 Qualität der Weiterbildung 

 Planung 

 Systematische Organisation 

 Durchführender 

 Anrechenbare Inhalte 

 Anrechenbare Weiterbildungsformen 

 Umsetzung bei MVS-AWT 



Personenkreis 
 

 Selbständige Vermittler der Stamm-Orga 

 Angestellte der Stamm-Orga (VAs, …) 

 Führungskräfte der Stamm-Orga (OL, …) 

 Geschäftsstellen-Innendienst 

 Registrierte Nebenberufsvermittler 

 Angestellte und selbständige Agenturmitarbeiter 

 Innendienstmitarbeiter der HV 

 Führungskräfte der Makler-Orga 

 Vertriebspartner 

 Angestellte und selbständige 

Mitarbeiter der Vertriebspartner 

 

IDD und Weiterbildungspflicht 



WeiterbildungsPFLICHT 
 

 15 Zeitstunden (Weiterbildungszeit = WBZ) pro Kalenderjahr 

 Die Meldung erfolgt minutengenau 

(bisher kaufmännisches Runden  4,6 WP = 5 WP) 

 Kein WBZ-Übertrag in das Folgejahr 

 Keine WBZ-Pflicht im Rumpfjahr bei Beginn ab 01.10. eines Jahres 

 Ausbildung (Fachmann) wird als Weiterbildung gewertet 

 12,5 Stunden im Rumpfjahr 2018 ab 23.02.2018 

 Bei Verstoß: Folgen für Mitarbeiter und Versicherer 

IDD und Weiterbildungspflicht 



IDD und Weiterbildungspflicht 

deadline 

nicht 

heilbar! 

31.12. 





Webinar-Anmeldung ab sofort möglich! 









WICHTIG: 

 

Kontrollieren Sie 

regelmäßig Ihr 

Weiterbildungskonto 

bei „gut beraten“! 

TIPP: 

 

Lassen Sie sich von 

„gut beraten“ per Email 

über die WBZ-Gutschrift 

informieren. 



IDD und gut-beraten 

 

Der Nachweis der Weiterbildung kann durch zwei Arten erfolgen: 

 Einzelbescheinigung durch den Weiterbildungsanbieter (Anlage 4) 

 Sammelbescheinigung von gut-beraten 

 

gut-beraten bleibt als „freiwillige Idee“ erhalten. So kann sich jeder weiterhin 

über das gesetzlich geforderte Maß hinaus „freiwillig“ weiterbilden und erhält die 

bisher bekannten gut-beraten-Zertifikate. gutberaten rechnet automatisch in 

WBZ um (40 WP = 30 BZ).  

 

Darüber hinaus wird gut-beraten weiterhin die Weiterbildungskonten führen und 

nach Erreichen der gesetzlichen 15 Stunden BZ eine IHK-anerkannte Sammel-

Bescheinigung automatisiert ausstellen. 

15 

IDD und Weiterbildungspflicht 



Qualität der Weiterbildungsmaßnahme (Anlage 3) 

 

Der Weiterbildungsmaßnahme muss eine Planung zugrunde liegen.  

Zudem muss sie systematisch organisiert und durch geeignete  

Personen durchgeführt werden. 
 

Planung 

 mit zeitlichem Vorlauf konzipiert 

 für Teilnehmer nachvollziehbar beschrieben 

 Ablaufplan liegt vor 
 

Systematische Organisation 

 Teilnehmereinladung in Textform 

 Teilnehmerinfo über Beschreibung, erwerbbare Kompetenzen und 

Zeitstunden (WBZ) 

 Anwesenheit wird dokumentiert 

 eine nachweisbare Lernerfolgskontrolle muss durchgeführt werden! 
 

Durchführender 

 Anforderungsprofile sind definiert 

 systematische Prozesse stellen die Einhaltung sicher  Vorerst keine 

anrechenbare Weiterbildungsmaßnahmen durch AD-Führungskräfte 

IDD und Weiterbildungspflicht 



Exkurs  Anforderung an die Durchführenden 

Folie 111 

Anforderungsprofil: 

 

 Der Durchführende ist (1) hauptberuflicher Trainer oder 

 verfügt über einen (2) versicherungsspezifischen Abschluss (mind. 

Versicherungsfachmann/-fachfrau BWV oder IHK, keine Alte-Hasen-

Regelung) und 

 verfügt über nachgewiesene Kompetenzen im Durchführen von 

Seminaren oder Webinaren 
 

Die Personengruppe 2 muss darüber hinaus nachweisen, dass die fachliche 

Kompetenz im Rahmen der 15 geforderten BZ erfüllt wird, um weiterhin 

Seminare und/oder Webinare durchführen zu können. 

 

Die Durchführungskompetenz muss spätestens alle 3 Jahre aufgefrischt werden, 

z.B. über „train-the-trainer-Seminare“ „train-the-Webinator“, Moderations- oder 

Führungskräfteseminare mit entsprechenden Inhalten (MVR, …), etc. 



Anrechenbare Inhalte (Anlage 1) 

 

§ 7 (1): Die inhaltlichen Anforderungen an die Weiterbildung sind  

an den Vorgaben der Anlage 1 auszurichten. 

 

Die Formulierung „auszurichten“ lässt Spielräume zu! Wir schließen uns der gut-

beraten-Meinung an, nach der folgende Themen bewertbar sind: 
 

 Privat- und Gewerbekunden situations- und bedarfsgerecht beraten und 

kundengerechte Versicherungs- und Vorsorge-Lösungen entwickeln und 

anbieten 

 Bestandskunden regelmäßig und nachhaltig betreuen 

 Im Schadensfall notwendige Servicemaßnahmen zügig und umfassend 

organisieren 

 Schäden sach- und vertragsgerecht regulieren 

 Die Qualität der Beratungs- und Betreuungsprozesse kontinuierlich 

sicherstellen 
 

Im Fokus steht der Bedarf des Kunden. Weiterbildung unterstützt vertrieblich 

Tätige bei ihrer Aufgabe, Kunden kompetent zu beraten und zu betreuen. 

IDD und Weiterbildungspflicht 



Exkurs  Anrechenbare Inhalte 

Umsetzung in MVS-AWT 

 

§ 7 (1): Die inhaltlichen Anforderungen an die Weiterbildung sind an den 

Vorgaben der Anlage 1 auszurichten. 

 Anmerkung: entspricht den Anforderungen der Sachkundeprüfung 

 

Alle Lernziele und Lerninhalte bestehender Seminare und Webinare werden 

derzeit überprüft und angepasst. Folgende drei Sachverhalte werden künftig nicht 

mehr als Weiterbildung bewertet, da diese bei einer Überprüfung schwierig zu 

argumentieren wären: 

 

 Kundengewinnung (z.B. Kundenberatung, Kundenbetreuung, 

etc. ist ok) 

 Rein technische Inhalte (z.B. VVC als Beratungs- und 

Abschlusstool ist ok) 

 sehr unternehmensspezifische Produkteigenschaften 

(allgemein gültiges Produktwissen [Maßstab Proximus] ist ok) 

 

Dies führt dazu, dass künftig weniger Inhalte bewertbar sind als heute. Auch eine 

einheitliche Bewertung einer Seminarkategorie wird nicht sicherzustellen sein, 

z.B. wird es für eine KV-Zerti mehr WBZ geben als für die Zerti Vertrieb 3.0. 



Anrechenbare Inhalte (Anlage 1) 

 

Bei der Ausgestaltung der Lerninhalte gelten folgende Regelungen:  

Titel Dauer max. WBZ Fragen LZK 

Zertifizierungsseminar Stammorga 2 Tage 8,0 10 

Vor-Ort-Seminar Stammorga eintägig, ca.  

10:00 – 15:30/16:00 Uhr 

3,0 6 

Webinare ca. 45 Minuten 0,5 4 

15 

Exkurs  Anrechenbare Inhalte 



Anrechenbare Weiterbildungsformen 

 

Anrechenbar sind aus Sicht der Initiative gut beraten grundsätzlich alle Formen 

der beruflichen Weiterbildung, die zum Erhalt oder Ausbau der Fach- und 

Beratungskompetenz beitragen. 

 

Hierzu zählen klassische Formate wie: 

  

 Kurse, Seminare und Lehrgänge 

 Webinare oder WBTs.  

 Informationsveranstaltungen wie Fachvorträge, Fachtagungen, 

Kongresse, Symposien, Kolloquien und Workshops. 

 

Die Teilnahme zählt nur dann als anrechenbare Weiterbildung, wenn der 

vorrangige Zweck der Teilnahme die Weiterbildung ist  z.B. keine 

Jahresauftakttagung! 

 

Wichtig: Eine nachweisbare Lernerfolgskontrolle muss durchgeführt werden! 

IDD und Weiterbildungspflicht 



Neue Teilnehmerliste 



Neue Seminareinladung 

! 



Neue Anlage zur Einladung 



Neuer Rahmenstoffplan 



neues WebEx-Registrierungsformular 



Neu: obligatorische Lernzielnachweise 

nur Multiple-Choice-Fragen (1 von 4 oder 5) – Bestanden ab 50 % 



Es wird KEINE WBZ bestätigt wenn: 

 

 Die Unterschrift auf der Teilnehmerliste fehlt 

 Der Seminarteilnehmer längere Zeiten nicht am Seminar / Webinar 

teilgenommen hat – bei Webinaren:  Aufmerksamkeitsquote! 

 Ein Seminar / Webinar zum selben Thema zum wiederholten Mal besucht 

wurde 

 Der Seminarteilnehmer in einer anderen Rolle das Seminar / Webinar 

besucht hat, z.B. als Referent 

 Der Lernzielnachweis nicht bestanden bzw. nicht mitgeschrieben wurde 

 

 

Die WBZ kann u.a. durch eine Revision ggf. nachträglich ungültig werden: 

 Die Inhalte und die Zeiten nicht eingehalten werden 

 Die Referenten sind fachlich/methodisch ungeeignet (kurzfristiger 

Fremdreferent, …) 

 Die Voraussetzungen der vorherigen Folien nicht eingehalten werden 

IDD und Weiterbildungspflicht 

15 
Wichtig: 
Eine Verweigerung der WBZ ist NICHT heilbar. „Kulanz“-Regelungen 

sieht das Gesetz leider nicht vor. 

Alle Seminare werden ausnahmslos nach gesetzlichen Vorgaben durchgeführt. 



… auch bei Webinaren 

Lernzielnachweis bei Webinaren 

2. Frage starten  in WebEx 

3. Ansicht bei Teilnehmer (1) 4. Ansicht bei Teilnehmer (2) 

6. Rechtssichere Archivierung als csv-Datei 5. Rückmeldung in WebEx 

0:23 1:00 

1. Fragen als Vorlage abspeicherbar 



gubDa für Geschäftsstellen wird zur uniWebDa 

Seit dem letzten Update ist die uniWebDa IDD-fähig  
Es werden automatisch die richtigen Unterlagen erstellt. 



So, und jetzt: 

 

Testen, Testen, Testen, Testen, Testen, 

Testen, Testen, Testen, Testen, Testen, 

Testen, Testen, Testen, Testen, Testen, 

Testen, Testen, Testen, Testen, Testen, 

Testen, Testen, Testen, …. 

 

… in der neuen VVC-Testumgebung 

 

Viel Spaß und Erfolg dabei  

Folie 125 


